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Anlage VI.A

ERASMUS 

Hochschuljahr 2008/2009

Beispiele für aus Mitteln der Organisation der Mobilität (OM) förderbare Aktivitäten

Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Hochschulen die Mittel für OM vollständig ausgeben, da es sich hier dem Grunde nach nur um eine Pauschale handelt.

OM wird als Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.

Nachfolgend einige Beispiele für die Verwendung von OM:

· Maßnahmen zur Vorbereitung, Betreuung und Evaluierung der Mobilität von Studierenden, Dozenten und Geförderten in der Personalmobilität

· Kosten für Auswahl, Orientierung und sonstige Unterstützung von mobilen Personen

· sprachliche Vorbereitung und interkulturelles Training von mobilen Studierenden, Dozenten und anderen förderungsberechtigten Personen

· Kosten für die Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial zur Mobilität im Rahmen von ERASMUS

· Besuche bei Partnerhochschulen (keine Anbahnung von neuen Partnerschaften = dies wird unter der Maßnahme Vorbereitende Besuche (PV) gefördert) zum Zwecke der Vorbereitung, Betreuung und Evaluierung in Verbindung mit den OM-Aktivitäten

· Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einführung oder Umsetzung von ECTS

· Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einführung oder Umsetzung des Diploma Supplement (DS)

Anmerkung: Versicherungskosten für Studierende können nicht mehr wie bisher über OM finanziert werden, sondern sind aus den Stipendienraten zu finanzieren.

Die vorgenannte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Verwendungen sind möglich. Wichtig ist, dass der direkte inhaltliche Bezug zu ERASMUS dokumentiert wird!

Die genaue Verwendung der Mittel obliegt der Verantwortung der Hochschulen!
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